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Übergeben von Herrn Lang in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 09.12.2010
mit der Bitte, die Unterlagen der Sitzungsniederschrift als Anlage beizufügen.

1. Den zur Wahl eines Beigeordneten berufenen Ratsmitgliedern steht das or-

ganschaftliche Recht zu, sich über den Kreis aller Bewerber um das Amt im
Vorfeld der Wahl zu informieren. Dieses Recht schließt die Geheimhaltung von |

Bewerbern gegenüber dem Rat aus. Dies gilt auch dann, wenn zur Vorbereitung
der Auswahl ein privates Personalberatungsunternehmen hinzugezogen bzw. M
eine Findungskommission des Rates gebildet wird.

2. Eine unter Verletzung dieses Informationsanspruches der Ratsmitglieder er- |
folgte Wahl eines Beigeordneten ist rechtswidrig. |

VwGO 88 42 Abs. 2, 43 Abs. 1 |
GO NRW 88 41, 42, 43, 50, 71

OVG NRW, Urteil vom 5.2.2002 - 15 A 2604/99 -;
l.Instanz: VG Arnsberg - 12 K 2462/98 -. M

Die Kläger - Mitglieder des Rates der Stadt H. - begehrten mit der Klage die
Feststellung der Rechtswidrigkeit der Wahl des Beigeladenen zum Beigeordne-
ten für den Vorstandsbereich "Personal, Organisation und Finanzen" in der be-
sonderen Funktion des Stadtkämmerers.

Bei der Gewinnung und Auswahl der Kandidaten um das Amt waren auf Grund |
eines entsprechenden Ratsbeschlusses eine Findungskommission gebildet und
ein privates Personalberatungsunternehmen hinzugezogen worden. Dem Rat
wurde der Beigeladene zur Wahl vorgeschlagen. Eine Möglichkeit zur Informa-
tion über das übrige Bewerberfeld bestand für die Ratsmitglieder nicht.

Die Kläger vertraten die Auffassung, die Wahl sei unter Verletzung ihrer Mitwir-
kungsbefugnisse zustande gekommen. M

Die gegen das klageabweisende Urteil des VG gerichtete Berufung der Kläger M
hatte Erfolg. Ä

Aus den Gründen: |

Die Klage der im Verfahren verbliebenen Klägerinnen und Kläger ist zulässig. |

Sie können ihr Begehren mit der Feststellungsklage gemäß $ 43 Abs. 1 VwGO

verfolgen. Nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen des

kommunalverfassungsrechtlichen Organstreits können Streitigkeiten, die aus |
dem kommunalen Organisationsrecht folgen und den organschaftlichen Funk-

tionsablauf bestimmende Befugnisse und Pflichten bestimmter Organe unterein- M

ander betreffen, Gegenstand des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens sein. M

Grundsätzlich der gerichtlichen Klärung zugänglich sind dabei auch Streitigkeiten
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Vgl. OVG NRW, Urteile vom 18.8.1989 - 15 A .
2422/86 -, NWVBI. 1990, 124 (125 f.), und vom
23.7.1991 - 15 A 2638/88 -, NWVBI, 1992, 20.

Hieran ist auch für den streitbefangenen Beschluss über die Wahl eines Beige- |
ordneten durch den Rat der Stadt festzuhalten: |

Das Informationsrecht des einzelnen Mitgliedes der kommunalen Vertretungs-

körperschaft hat in der Gemeindeordnung weder im Allgemeinen noch im Hin- M

blick auf die Wahl der Beigeordneten eine ausdrückliche Regelung erfahren. M

8 43 Abs. 1 GO NRW verhält sich über die Rechte der einzelnen Ratsmitglieder
nur mittelbar. Hiernach üben diese ihre Tätigkeit ausschließlich nach dem Gesetz

und ihrer freien, nur durch Rücksicht auf das öffentliche Wohl bestimmten Über-

zeugung aus; sie sind an Aufträge nicht gebunden. Das Informationsrecht des

einzelnen Ratsmitgliedes wird dabei ebenso wie das Recht auf Ausübung des

Mandats als selbstverständlich vorausgesetzt.

Vgl, Dieckmann/Heinrichs, a.a.0., 8 43 GO Erl.
1.2; Erichsen, a.a.O., S. 98.

Zwar sind die Mitglieder des Rates ebenso wie die Gemeindevertretung insge-

samt in erster Linie mit Verwaltungsaufgaben befasst. Sie sind daher nicht Par- |

lamentarier, sondern Mitglieder des obersten Verwaltungsorgans der Gemeinde

und folglich Teil der vollziehenden Gewalt.

Dieckmann/Heinrichs, a.a.0., 8 43 GO Erl. 1.1; M
Frowein, DÖV 1976, 44; Müller, NVwZ 1994,

120.

Ihre Rechtsstellung ist aber maßgebend von dem Umstand bestimmt, dass sie |
- insoweit mit Mitgliedern von Landtagen und Bundestag vergleichbar - von den M
Bürgern in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl ge- M
wählt ($ 42 Abs. 1 GO NRW) und mit eigenen organschaftlichen Rechten aus- —

‘ gestattet sind. Als Mitglieder des Gemeinderates sind sie Repräsentanten der



Gemeindebevölkerung. Wie Parlamentariern steht ihnen nicht nur das Recht zu,

in den Gremien, denen sie als Volksvertreter angehören, abzustimmen, sondern |

auch das Recht, über den Abstimmungsgegenstand zu beraten. Dieses Bera- |

tungsrecht setzt voraus, dass über den Beratungsgegenstand die notwendigen |

Informationen zur Verfügung stehen, wobei es den Ratsmitgliedern frei steht, ob

sie von der gebotenen Informationsmöglichkeit Gebrauch machen oder nicht. M
Dies schließt es im Grundsatz aus, eine Frage zur Abstimmung zu stellen, zu der

den Mitgliedern des Gemeinderats oder Einzelnen von ihnen keine oder unvoll-
ständige Informationen zur Verfügung standen. Das Informationsrecht des ein-

zelnen Mitgliedes der Vertretungskörperschaft dient nicht nur einer größtmögli-

chen Richtigkeitsgewähr hinsichtlich der zu treffenden Entscheidung, sondern

auch dem Schutz etwaiger Minderheitenpositionen. Nur durch eine möglichst M
umfassende und unterschiedslose Informationsmöglichkeit aller Mitglieder wird \

eine praktikable Möglichkeit eröffnet, eigene und vom Mehrheitsvotum abwei- M
chende Vorstellungen einzubringen und eine geänderte Beschlussfassung zu |
erwirken, |

Vgl. Hess. VGH, Beschluss vom 29.3.2000 |
- 8 TZ 815/00 -, NVwZ 2001, 345.

Eine Abstimmung über eine Frage, zu der den Ratsmitgliedern keine oder nur

unvollständige Informationen zur Verfügung stehen, verfehlt ihren Zweck. Gerade

die Debatte vor im Wesentlichen gleichem Informationshintergrund eröffnet die

Möglichkeit alternativer Sachentscheidungen und - worauf das BVerfG hinsicht-

lich der Rechte der Abgeordneten des Deutschen Bundestages ausdrücklich hin-

gewiesen hat - Möglichkeiten des Ausgleichs widerstreitender Interessen, die |
sich bei einem weniger transparenten Verfahren so nicht ergeben hätten. M

Vgl. BVerfG, Urteil vom 14.1.1986 - 2 BvE 14/83 | |
und 2 BvE 4/84 -, BVerfGE 70, 324 (355), M
Morlok, in: Dreier, Grundgesetz, Kommentar, fi
1998, Art. 38 Rn. 144; ferner zum Status der Ab-

geordneten des Landtages: VerfGH NRW, Urteil u

10) 4.10.1993 - VerfGH 15/92 -, DVBl. 1994, 48


